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Vorwort

Das vorliegende Lehr- und Arbeitsbuch orientiert sich am Bildungsplan des Profilfaches „Technik 
und Management“ des Technischen Gymnasiums in Baden-Württemberg. Es enthält jene Ein-
heiten aus dem Bildungsplan, die wirtschaftliche Bildungsinhalte zum Gegenstand haben. 
Damit ist das Buch Teil einer mehrbändigen Lehrbuchreihe, durch die das gesamte Profil „Tech-
nik und Management“ abgedeckt wird. 

Jedes Kapitel mit einstelliger Gliederungsziffer beginnt mit einer Beschreibung der Probleme, 
die auf den darauffolgenden Seiten bearbeitet werden. Damit ist beabsichtigt, bei den Leserin-
nen und Lesern das erkenntnisleitende Interesse für die entsprechenden Sachinformationen zu 
wecken. Daran anschließend werden die vom Bildungsplan angestrebten Kompetenzen formu-
liert, zu deren Erreichung der nachstehende Text einschließlich der Aufgaben beitragen soll. 
Zahlreiche Beispiele, Grafiken, Schaubilder und Tabellen ergänzen und veranschaulichen die 
Fach inhalte. Die für den Strukturaufbau zentralen Definitionen sind besonders hervorgehoben 
und entsprechend farblich abgesetzt. In den zusammenfassenden Übersichten am Ende der 
einzelnen Unterabschnitte sind die für die Stofferschließung bedeutsamen wesentlichen 
Struktur elemente sowie vertiefende Aufgaben aufgenommen. Informationen darüber, wann 
die vertiefenden Aufgaben jeweils bearbeitet werden können, sind der Randspalte zu entneh-
men. 

Köln, Frühjahr 2024 Die Verfasser
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11Rechts- und Geschäftsfähigkeit 11

Themenkreis 1 (Bildungsplaneinheit 5):  

Vertragsrecht

Um welche Probleme geht es in diesem Kapitel?

Damit Personen am Rechtsverkehr teilnehmen können 
(z. B. als Vertragspartner), müssen sie mit bestimmten 
Fähigkeiten ausgestattet sein. Sind sie rechtsfähig, so 
können sie bestimmte Rechte und Pflichten übernehmen. 
Rechtswirksame Willens erklärungen können sie hin-
gegen nur dann uneingeschränkt abgeben, wenn sie 
geschäftsfähig sind. 
Mit dem Abschluss eines rechtswirksamen Vertrages 
entstehen für die Vertragspartner Rechte und Pflichten. 
Wann jedoch ein Vertrag tatsächlich zustande kommt, 
ist von verschiedenen Bedingungen abhängig. Wird ein 
wirksamer Vertrag nicht pflichtgemäß erfüllt, so kann 
der jeweils andere Vertragspartner bestimmte Rechte 
geltend machen.

Welche Kompetenzen werden angestrebt?

Die Schülerinnen und Schüler lernen die Grundlagen des Vertragsrechts kennen, beurteilen 
rechtliche Situationen aufgrund gesetzlicher Grundlagen, bewerten wirtschaftliche Vor-
kommnisse und entwickeln geeignete Lösungsansätze. Dazu arbeiten sie die rechtliche 
Bedeutung von Anfrage und Angebot heraus, führen einen Angebots- und Lieferantenvergleich 
durch und überprüfen das rechtswirksame Zustandekommen von Kaufverträgen. Im Anschluss 
können sie Störungen bei der Erfüllung eines Kaufvertrages analysieren und beurteilen.

1.1 Rechts- und Geschäftsfähigkeit

1.1.1 Rechtsfähigkeit

Rechtsfähigkeit ist die Fähigkeit von Personen, Träger von Rechten und  
Pflichten zu sein.

Wer rechtsfähig ist, kann eigene Rechte wahrnehmen. Er kann unter bestimmten Voraussetzun-
gen Verträge abschließen, erben, klagen und verklagt werden. Er muss aber auch Pflichten 
erfüllen, z. B. Steuern zahlen.



12

 

Themenkreis 1 (Bildungsplaneinheit 5): Vertragsrecht 

Rechtsfähig und damit Rechtsträger sind na türliche Personen, juristische Personen und 
rechtsfähige Personengesellschaften.

Natürliche Personen sind alle Menschen, und zwar unabhängig von ihrem Alter. Die Rechts-
fähigkeit natürlicher Personen beginnt mit der Vollendung der Geburt und endet mit dem Ein-
tritt des Todes.

Rechtsfähigkeit eines zweijährigen Kindes

Die zweijährige Mia Feldt hat aufgrund eines Testaments ihres verstorbenen Groß vaters eine Briefmarkensammlung 
geerbt. Da sie rechtsfähig ist, erwirbt sie das Eigentum an dieser Sammlung.

Beispiel

Juristische Personen sind Vereinigungen von Personen, denen die Möglichkeit eingeräumt 
wird, als Träger von Rechten und Pflichten am Rechtsverkehr teilzunehmen.

Von den juristischen Personen des privaten Rechts (eingetragene Vereine, Aktiengesellschaf-
ten, Genossenschaften, Stiftungen wie die Stiftung Warentest) sind die juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts (Körperschaften wie Bund, Länder und Gemeinden; Anstalten wie 
Rundfunkanstalten, Sparkassen; Stiftungen wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz) zu unter-
scheiden.

Die Chemo-Werke AG – eine juristische Person des privaten Rechts

Die Chemo-Werke AG – nicht aber deren Aktionäre – ist Eigentümerin von Grundstücken, Maschinen, Waren usw., da 
sie als juristische Person rechtsfähig ist. Die AG hat die Pflicht, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer usw. 
zu zahlen. Die Aktionäre können zur Begleichung von Verbindlichkeiten der AG nicht herangezogen werden.

Beispiel

Juristische Personen können ihre Rechte und Pflichten nur durch ihre Vertreter wahrnehmen.

Kapitalgesellschaften und Genossenschaften erlangen durch Eintragung in das Handelsregister 
bzw. das Genossenschaftsregister Rechtsfähigkeit. Vereine werden durch Eintragung in das 
Vereinsregister rechtsfähig. Juristische Personen des öffentlichen Rechts erlangen Rechtsfä-
higkeit durch Gesetz, Erlass oder Verleihung.

Rechtsfähigkeit der Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein

Die Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein hat ihren Geschäftssitz in Freiburg. Sie ist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass vor ihrem Geschäftsgebäude in Freiburg der Winterdienst (z. B. Streupflicht) geleistet wird.

Beispiel

„Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit 
ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.“

Rechtsfähigkeit der Fritz Klumpp OHG

Fritz Klumpp hat für die Fritz Klumpp OHG eine Werkzeugmaschine bei der Emmendinger Maschinenfabrik AG 
gekauft. Gegebenenfalls kann die Emmendinger Maschinenfabrik AG die Fritz Klumpp OHG auf Zahlung verklagen. 
Die OHG ist eine rechtsfähige Personengesellschaft.

Beispiel

§ 1 BGB

§ 14  
Abs . 2
BGB

Aufgaben 
1 und 2 
Seite 16
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1.1.2 Geschäftsfähigkeit

Von der Rechtsfähigkeit zu unterscheiden ist die Geschäftsfähigkeit.

Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit, Rechtsgeschäfte (z. B. Verträge)  
rechtswirksam abschließen zu können.

Rechtsfähigkeit ohne Geschäftsfähigkeit

Die zweijährige Mia Feldt hat durch die Erbschaft das Eigentumsrecht an der Briefmarkensammlung erworben. Sie 
selbst kann die Sammlung aber nicht verkaufen. Sie ist zwar rechtsfähig, aber es fehlt die Geschäftsfähigkeit.

Beispiel

Juristische Personen sind nicht geschäftsfähig. Sie sind im Rechtsverkehr nur handlungsfähig 
durch ihre Organe.

Verträge mit der Chemo-Werke AG

Vertreten durch ihren Vorstand schließt die Chemo-Werke AG Verträge mit Lieferanten und Kunden, Banken und 
Arbeitnehmern.

Beispiel

Der Umfang der Geschäftsfähigkeit natürlicher Personen hängt von deren Lebensalter ab: 

Minderjährigkeit Volljährigkeit

Geburt

Geschäftsunfähigkeit beschränkte
Geschäftsfähigkeit

unbeschränkte
Geschäftsfähigkeit

vollendetes
18. Lebensjahr

vollendetes
7. Lebensjahr

Tod

Einteilung der Geschäftsfähigkeit nach dem Lebensalter

Unbeschränkt geschäftsfähig ist, wer ohne Einschränkung selbstständig rechtswirksame 
Willens erklärungen abgeben kann. Er ist damit gleichzeitig vertragsfähig.

Geschäftsunfähig sind Personen bis zum vollendeten siebten 
Lebensjahr und Personen, die dauerhaft geistig beeinträchtigt 
sind. Willenserklärungen Geschäftsunfähiger sind nichtig. Für 
sie handeln gesetzliche Vertreter (Eltern, Vormund, Betreuer). 
Vormundschaft gibt es im Bedarfs fall nur für Minderjährige. 
Für Volljährige wird z. B. bei einer geistigen Behinderung ein 
Betreuer bestellt. Dieser übernimmt in festgelegten Aufgaben-
kreisen die gesetzliche Vertretung. Ist es zur Abwehr einer 

geschäftsunfähig

§ 104 
BGB

§ 1773 
BGB

§ 1896 
BGB
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erheblichen Gefahr für die Person oder das Vermögen des Betreuten 
erforderlich, kann das Betreuungsgericht Einschränkungen für die 
Teilnahme des Betreuten am Rechtsverkehr anordnen. Der Betreute 
bedarf dann zu einer Willenserklärung der Einwilligung des Betreuers 
(Einwilligungsvorbehalt).
Beschränkt geschäftsfähig sind Minderjährige, die das siebte 
Lebensjahr vollendet haben. Willenserklärungen beschränkt 
geschäftsfähiger Personen bedürfen grundsätzlich der Zustimmung 
durch den gesetzlichen Vertreter, entweder als Einwilligung (= vorhe-
rige Zustimmung) oder als Genehmigung (= nachträgliche Zustim-
mung). Für diesen Perso nenkreis gelten einige Sonderregelungen.

Zustimmung

vorher = Einwilligung nachher = Genehmigung

Willenserklärungen geschäftsunfähiger Personen sind nichtig. Willenserklärun-
gen, die ohne Ein willigung des gesetzlichen Vertreters von beschränkt geschäfts-
fähigen Personen abgegeben wer den, sind schwebend unwirksam.

Rechtswirksamkeit von Willenserklärungen, die beschränkt Geschäftsfähige abgeben
1.  Schließt ein beschränkt Geschäftsfähiger mit 

vorheriger Zustimmung (Einwilligung) des 
gesetzlichen Vertreters einen Vertrag, so ist  
dieser rechtswirksam (§ 107 BGB).

Beispiele: 
Der zwölfjährige Emil Kolb kauft drei CDs 
zum Preis von 24,00 €. Seine Eltern 
haben dem Kauf vorher zugestimmt. 
Damit ist der Kaufver trag rechtswirksam.

2.  Schließt ein beschränkt Geschäftsfähiger ohne 
Einwilligung des gesetzlichen Vertre ters einen 
Vertrag, so ist die Rechtswirksamkeit von der 
nachträglichen Zustimmung (Genehmigung) des 
gesetzlichen Vertreters abhängig . Bis zur 
Erteilung der Genehmigung ist der Vertrag 
schwebend un wirksam (§ 108 BGB). 
Das BGB schützt somit den beschränkt Geschäfts-
fähigen. Vertragsschließende müssen den Grund-
satz kennen: „Guter Glaube an die Geschäftsfähig-
keit wird nicht geschützt.“

In Abwesenheit ihrer Eltern kauft die 
dreizehnjährige Alexandra von einem 
vorbeikommen den Obstbauern 
(Straßenverkauf) eine Stiege Äpfel zum 
Preis von 12,00 €. 
Der Vertrag ist zunächst schwebend 
unwirksam. Er wird rechtswirksam, wenn 
die Eltern nachträglich zustimmen 
(genehmigen). Verwei gern die Eltern 
dies und fordern sie die Rücknahme des 
Obstes gegen Erstattung des Gel des, so 
muss der Verkäufer dieser Forderung 
entsprechen.

3.  Willenserklärungen sind voll rechtswirk sam 
ohne Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, 
wenn sie dem beschränkt Ge schäftsfähigen 
lediglich einen rechtlichen Vorteil bringen (§ 107 
BGB). Dabei kommt es nicht auf die wirtschaftliche 
Bewertung, sondern allein auf die Rechtsfolgen an.

Der vierzehnjährige Michael Junk erhält 
drei CDs im Wert von 72,00 € von seiner 
Tante geschenkt. Da für Michael keine 
rechtliche Pflicht (Be zahlung) besteht, ist 
das Rechtsgeschäft Schen kung gültig.

§ 1903 
BGB

§ 106 
BGB

§ 183 
BGB
§ 184 
BGB

beschränkt geschäftsfähig

unbeschränkt geschäftsfähig
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Rechtswirksamkeit von Willenserklärungen, die beschränkt Geschäftsfähige abgeben
4.  Willenserklärungen sind voll rechtswirksam auch 

ohne Zustimmung des gesetz lichen Vertreters, 
wenn der beschränkt Geschäftsfähige Verträge 
schließt und für die Erfüllung der Verträge Mittel 
verwendet, die ihm zu diesem Zweck oder zur 
freien Verfügung von seinem gesetzlichen 
Ver treter oder mit dessen Zustimmung von einem 
Dritten überlassen worden sind  
(§ 110 BGB).

Kauft der vierzehnjährige Michael Junk 
eine CD für 15,00 € von seinem 
monatlichen Taschengeld, so ist der 
Kaufvertrag auch ohne Zustimmung 
seiner Eltern rechtswirksam.

5.  Beschränkt Geschäftsfähige gelten in zwei Fällen 
als voll geschäftsfähig:  
a)  Der beschränkt Geschäftsfähige wird durch 

seinen gesetzlichen Vertreter ermächtigt, ein 
Dienst- oder Arbeitsverhält nis einzugehen. Er 
ist dann im Rahmen dieses Vertragsverhältnis-
ses unbeschränkt geschäftsfähig  
(§ 113 BGB).

 b)  Der beschränkt Geschäftsfähige wird durch 
seinen gesetzlichen Vertreter mit Genehmi-
gung des Familiengerichts zum selbstständi-
gen Betrieb eines Erwerbsgeschäftes 
ermächtigt (§ 112 BGB). Er ist dann für solche 
Rechtsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig, 
die der Geschäftsbetrieb mit sich bringt.

Die sechzehnjährige Yeliz Weiß hat mit 
Einwilligung ihrer Eltern eine Tätigkeit in 
einem Betrieb übernommen. Der Betrieb 
zahlt den Lohn bargeldlos. Yeliz Weiß 
darf sich ein Bankkonto einrichten 
lassen, also einen Girovertrag mit einer 
Bank oder Sparkasse schließen, da sie im 
Rahmen des Arbeitsverhältnisses1 voll 
geschäftsfähig ist.
 
Aus Gesundheitsgründen überträgt die 
Geschäftsinhaberin Elisabeth Haber 
ihren Betrieb auf ihren siebzehnjährigen 
Sohn Peter. Für den Betrieb darf der 
beschränkt Geschäftsfähige rechtswirk-
same Verträge schließen.

Rechtsfähigkeit
= Fähigkeit von Personen, Träger von Rechten und Pflichten zu sein

natürliche Personen

Menschen von der Geburt
bis zum Tod

rechtsfähige
Personengesellschaften

Personengesellschaften, die
fähig sind, Rechte zu erwerben
und Verbindlichkeiten ein-
zugehen (OHG, KG)

juristische Personen

Personenvereinigungen, die
durch staatliche Mitwirkung (z. B.
Gesetz) oder durch Eintragung
in das Vereins- oder Handels-
register rechtsfähig werden

Fähigkeit, Rechtsgeschäfte (z. B. Verträge) selbstständig abschließen zu können

Geschäftsfähigkeit

1  Für ein Ausbildungsverhältnis gilt dies nicht, da Ausbildungsverhältnisse aus rechtlicher Sicht nicht als 
Arbeitsverhältnisse gelten.

Aufgaben 
3–6 

Seite 17

Zusammenfassende Übersicht zu Kapitel 1 .1: Rechts- und Geschäftsfähigkeit
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Minderjährigkeit Volljährigkeit

Geburt

Geschäftsunfähigkeit
§ 104  BGB

beschränkte Geschäfts-
fähigkeit § 106 BGB

volle Geschäftsfähigkeit

vollendetes
18. Lebensjahr

vollendetes
7. Lebensjahr

Tod

Rechtsgeschäfte eines beschränkt Geschäftsfähigen sind auch ohne Zustimmung des
gesetzlichen Vertreters wirksam, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

rechtlicher
Vorteil

(§ 107 BGB) 

Mittel zur freien Verfügung,
z. B. Taschengeld

(§ 110 BGB) 

Dienst- oder
Arbeitsverhältnis

(§ 113 BGB)

selbstständiger
Betrieb eines

Erwerbsgeschäfts
(§ 112 BGB) 

Einteilung der Geschäftsfähigkeit nach dem Lebensalter

1.  Juristische Personen 
 Geben Sie an, bei welchen der nachstehend aufgeführten Institutionen es sich um 
juristische Personen handelt.

 a) Sportclub Freiburg e. V.
 b) BASF AG
 c) Industrie- und Handelskammer (IHK) Stuttgart
 d) Metallbau Richard Kellner e. K.
 e) Vorstand der Adam Opel AG
 f) Sparkasse Mannheim
 g) Universität Hohenheim
 h) Richter am Amtsgericht Heilbronn
 i) Alex Weber OHG

2.  Rechtsfähigkeit von Personen 
Die schwerkranke Alice Männer will ihr Barvermögen in Höhe von 40.000,00 € ihrer 
fünfjährigen Nichte Anna Wieber vererben.  
Beurteilen Sie anhand des Gesetzes, ob die fünfjährige Anna Wieber rechtmäßige 
Erbin sein kann.

Aufgaben
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Themenkreis 9 Arbeits- und Sozialwelt des Unternehmens

Zuschlagsgrundlage  241
Zuschlagskalkulation  241
Zuschlagssatz  226
Zusendung unbestellter Waren  38

Zustimmung  14, 18
Zweckaufwand  212
zweiseitiger Handelskauf  75
Zwischenlager  86
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